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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1963

Norm

JN §99

Rechtssatz

Zur Frage, ob das grundbücherliche Eigentum an einer Liegenschaft den Gerichtsstand des Vermögens zu begründen

vermag, wenn der Liegenschaftseigentümer im Zeitpunkt der Anhängigmachung des Prozesses bei Gericht über die

Liegenschaft bereits einen Vorvertrag geschlossen und die Rangordnung für die beabsichtigte Veräußerung

grundbücherlich eintragen lassen hat.
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